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Evangelisch - reformierte Landeskirche des Kantons Zürich

Gemeindedienste, Pädagogik und Animation


Diakoniekredit






Zürich, 23. März 2011
1. Zweckbestimmung

Der Diakoniekredit der Landeskirche fördert innovative, nachhaltige und dem Gemeindeaufbau dienende Projekte in Kirchgemeinde und Region.


Diese Projekte liegen einerseits im Schwerpunktbereich der lokalen Diakonie. Es geht um Familie, Jugend und Alter im Kontext der Generationen. Die Kulturen der Gastlichkeit, der Kreativität, der Würdigung und der Generationenbezogenheit werden unterstützt.

Andererseits geht es um Projekte zu den sozialen Kernthemen „Gesundheit und Wohlbefinden“, „Existenz und Arbeit“ sowie „Zugehörigkeit und Teilhabe“. Diese Projekte sind oft „interdisziplinär“ und erstrecken sich auf mehrere Handlungsfelder.

Die Unterstützung kann unterschiedliche Phasen im Projektzyklus betreffen. Meistens handelt es sich um Anstossfinanzierungen. Die Gelder helfen in der Regel Personalkosten decken, die im Zuge des Projekts anfallen.

2. Finanzieller und zeitlicher Rahmen 


Der Kredit für ein Projekt insgesamt liegt bei maximal CHF 50'000. Die Kirchgemeinde trägt das Projekt durch einen für sie angemessenen Anteil – in der Regel die Hälfte – mit.

Die Projekte haben eine Laufzeit von ein bis drei Jahren. Die Projekte werden jährlich auf Grund eines Zwischenberichts beurteilt. Ihre Finanzierung erfolgt in jährlich zu beantragenden Raten auf Grund eines Kirchenratsbeschlusses. Nach Abschluss der landeskirchlichen Unterstützung muss die weiterführende Finanzierung des Projekts sichergestellt sein.

3. Einschränkungen

Werden Kirchgemeinden schon durch andere Träger mitunterstützt, ist zu klären, ob die Landeskirche allenfalls subsidiär wirksam wird.


Entstehen bei einem Projektvorhaben Situationen der Konkurrenz oder der Verdoppelung, dann gelten die Kriterien der Fairness, Wirtschaftlichkeit und fachlichen Qualität.
4. Vorgaben 

Ein Projekt, welches durch den Diakoniekredit unterstützt wird, wird durch die zuständige Fachstelle im h50 begleitet. Bevor eine Kirchgemeinde ihr Gesuch ausarbeitet, nimmt sie einen Erstkontakt auf mit barbara.schleuniger@zh.ref.ch – 044 258 92 41. 

Die Kirchenpflege stellt ein Gesuch mit dem Antragsformular. Es enthält die Projektbeschreibung und das Projektbudget. Gesuche, welche der Zweckbestimmung und den Förderkriterien entsprechen, werden nach Eingang und Möglichkeiten des Gesamtkredits genehmigt. 

Nach Abschluss der Finanzierung durch den Diakoniekredit reicht die Kirchgemeinde  eine Schlussdokumentation zum unterstützten Projekt ein. Sie enthält einen Rückblick auf den Projektverlauf und einen Vorausblick auf Weiterführung und Finanzierung des Projekts.
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